
Tarifergebnisse für Leiharbeit:  
Wesentliche Verbesserungen erreicht! 
Sowohl mit den Arbeitgeberverbänden der Leiharbeit als auch mit den Arbeitgeber ver bänden der Metall-  
und Elektroindustrie wurden erhebliche Verbesserungen für Beschäftigte in Leiharbeit erreicht. Damit werden 
die Mindestarbeitsstandards deutlich angehoben. Hier die wichtigsten Ergebnisse aus den Tarifabschlüssen. 

Mehr Geld: Branchenzuschläge von 15 bis 50 %
Mit den Arbeitgeberverbänden IGZ und BAP wurde erstmals ein Branchenzuschlag für den Einsatz  
in der Metall- und Elektroindustrie vereinbart.

Dieser Abschluss bringt richtig Geld. Je nach Verleihdauer bekommen z.B. Beschäftigte in der Entgelt- 
gruppe 1 ab November 2012 einen Branchenzuschlag in Höhe von 186 €, der sich in den darauf folgenden  
Monaten bis zu 621 € brutto monatlich erhöht. Für einen Facharbeiter werden zwischen 246 und 819 € brutto  
Branchenzuschlag fällig. Die Zuschläge gelten für die Zeit, in der die Leiharbeitnehmer in Betrieben der  
Metall- und Elektroindustrie eingesetzt werden, auch wenn die Einsatzbetriebe nicht tarifgebunden sind.

Der Branchenzuschlag wird auf Basis des Tarifentgeltes der zwischen DGB und BZA (jetzt BAP) / IGZ  
vereinbarten Tarifverträge berechnet und steigt gestaffelt mit der Dauer des Einsatzes wie folgt:

>   nach 6 Wochen 15 %

>   nach 3 Monaten 20 %

>   nach 5 Monaten 30  %

>   nach 7 Monaten 45 %

>   nach 9 Monaten 50 %

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2012 in Kraft. Wer dann bereits 6 Wochen oder länger im Einsatz ist, 
erhält ab diesem Zeitpunkt 15 Prozent Branchenzuschlag. Wer an diesem Stichtag bereits länger als 3 Monate 
im Einsatzbetrieb beschäftigt ist, bekommt bereits ab dem 15.12.2012 den Branchenzuschlag von 20 Prozent. 
Danach wird der Branchenzuschlag nach Ablauf der vorgegebenen Zeitspannen entsprechend angehoben. 

Besservereinbarungen gelten weiter:
Sind im Einsatzbetrieb bessere Beding-
ungen als in den Tarifverträgen vereinbart, 
gelten diese natürlich weiter. Bei einem 
Wechsel in einen Betrieb ohne eine derar-
tige Vereinbarung müssen die Tarifverträge 
angewendet werden. Die Tarifverträge 
erhöhen damit deutlich die tarifliche Min-
destabsicherung und nutzen allen Beschäf-
tigten in Leiharbeit.

Hotline für Leiharbeitnehmer:  
01802 222 206

Mo, Di, Do 10.00 bis 16.00 Uhr 
Mi 10.00 bis 18.00 Uhr 
Fr 09.00 bis 12.00 Uhr

Der Anruf aus dem Festnetz  kostet nur 
sechs Cent pro Anruf. Bei Anrufen mit 
einem Mobil  telefon können Gebühren 
von maximal 42 Cent/Min. entstehen.



Perspektiven für Leiharbeitnehmer
Auch in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie konnten wir wichtige  
Verbesserungen durchsetzen. 

Mitbestimmung gegen Missbrauch und für gute Arbeitsbedingungen
Mehr Mitspracherechte für Betriebsräte sorgen außerdem dafür, dass weitere Betriebs verein barungen  
möglich werden, die die Arbeitsbedingungen für Leiharbeitnehmer verbessern. Arbeitgeber müssen mit  
dem Betriebsrat darüber verhandeln, ob und vor allem wie Leiharbeitnehmer eingesetzt werden.  
Dann können in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung Einsatzzwecke, Einsatzbereiche und Volumen  
von Leiharbeit im Betrieb geregelt werden. Dort können außerdem die Höhe der Vergütung der  
Leiharbeiter sowie die Höchstdauer des Einsatzes und Übernahmeregelungen vereinbart werden. 

Übernahmeangebot nach 24 Monaten Einsatz
Wir konnten durchsetzen, dass der Arbeitgeber nach spätestens 18 Monaten prüfen muss, ob er dem Leih-
arbeiter ein Arbeitsverhältnis anbieten kann. Nach spätestens 24 Monaten muss er dem Leiharbeitnehmer  
ein Angebot machen. Und wenn der Einsatz in einem Unter nehmen unterbrochen wird, werden die  
vorher absolvierten Zeiten dann angerechnet, wenn die Unter brechung weniger als 3 Monate gedauert hat.

Missbrauch verhindern
Der Einsatz von Leiharbeit ist außerdem nur noch zulässig, wenn er zeitlich befristet ist, ein Sachgrund  
vorliegt oder Auftragsspitzen abzuarbeiten sind. Als Sachgrund gilt, wenn z.B. Fachkräfte benötigt werden, 
deren spezielle Qualifikation im Betrieb nicht vorhanden ist oder Vertretungsfälle wie Krankheit oder  
Schwangerschaften. Mit dieser Regelung wird der missbräuchliche Einsatz von Leiharbeit eingeschränkt  
und die Einstellung von Fest angestellten gefördert.Berechnung Branchenzuschlag pro Stunde und pro Monat 
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EG Entgelt/h
EG_1 8,19 €       1,23 €           186,55 €        1,64 €         248,74 €       2,46 €         373,11 €     3,69 €           559,66 €         4,10 €         621,85 €          
EG_2 8,74 €       1,31 €           198,69 €        1,75 €         265,42 €       2,62 €         397,38 €     3,93 €           596,06 €         4,37 €         662,80 €          
EG_3 10,22 €    1,53 €           232,06 €        2,04 €         309,41 €       3,07 €         465,63 €     4,60 €           697,68 €         5,11 €         775,03 €          
EG_4 10,81 €    1,62 €           245,71 €        2,16 €         327,61 €       3,24 €         491,41 €     4,86 €           737,12 €         5,41 €         820,53 €          
EG_5 12,21 €    1,83 €           277,56 €        2,44 €         370,07 €       3,66 €         555,11 €     5,49 €           832,67 €         6,11 €         926,70 €          
EG_6 13,73 €    2,06 €           312,44 €        2,75 €         417,09 €       4,12 €         624,88 €     6,18 €           937,32 €         6,87 €         1.041,97 €      
EG_7 16,03 €    2,40 €           364,01 €        3,21 €         486,86 €       4,81 €         729,53 €     7,21 €           1.093,54 €      8,02 €         1.216,39 €      
EG_8 17,24 €    2,59 €           392,83 €        3,45 €         523,26 €       5,17 €         784,13 €     7,76 €           1.176,96 €      8,62 €         1.307,40 €      
EG_9 18,20 €    2,73 €           414,06 €        3,64 €         552,08 €       5,46 €         828,12 €     8,19 €           1.242,18 €      9,10 €         1.380,20 €      

EG Entgelt/h
EG_1 7,50 €       1,13 €           171,39 €        1,50 €         227,51 €       2,25 €         341,26 €     3,38 €           512,64 €         3,75 €         568,76 €          
EG_2 7,64 €       1,15 €           174,42 €        1,53 €         232,06 €       2,29 €         347,32 €     3,44 €           521,74 €         3,82 €         579,38 €          
EG_3 8,93 €       1,34 €           203,24 €        1,79 €         271,49 €       2,68 €         406,48 €     4,02 €           609,71 €         4,47 €         677,96 €          
EG_4 9,45 €       1,42 €           215,37 €        1,89 €         286,66 €       2,84 €         430,74 €     4,25 €           644,60 €         4,73 €         717,40 €          
EG_5 10,68 €    1,60 €           242,67 €        2,14 €         324,57 €       3,20 €         485,34 €     4,81 €           729,53 €         5,34 €         809,92 €          
EG_6 12,00 €    1,80 €           273,01 €        2,40 €         364,01 €       3,60 €         546,01 €     5,40 €           819,02 €         6,00 €         910,02 €          
EG_7 14,01 €    2,10 €           318,51 €        2,80 €         424,68 €       4,20 €         637,01 €     6,30 €           955,52 €         7,01 €         1.063,21 €      
EG_8 15,07 €    2,26 €           342,77 €        3,01 €         456,53 €       4,52 €         685,55 €     6,78 €           1.028,32 €      7,54 €         1.143,59 €      
EG_9 15,91 €    2,39 €          362,49 €        3,18 €       482,31 €     4,77 €       723,47 €     7,16 €         1.085,96 €    7,96 €       1.207,29 €    

BZA/iGZ Ost

 Branchenzuschlag in €uro 

nach 6 Wochen nach 3 Monaten nach 5 Monaten nach 7 Monaten nach 9 Monaten
Tarifentgelte
( ab 01.11.12)

BZA/iGZ West

Tarifpolitik   
Vorstand

Berechnung Branchenzuschlag pro Stunde und Monat:


